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Wortlaut der Lieferantenerklärung (Anwendung der Vollkumulation) 
 

Falls die Ursprungseigenschaft im Rahmen des revidierten PEM-Übereinkommens (s. Zirkular vom 
31.08.2021) oder des Protokolls Nr. 3 Schweiz - Vereinigtes Königreich (UK) (s. Zirkular vom 
27.11.2024) mithilfe der Vollkumulation erworben wird, weist der Lieferant die von ihm vorgenommene 
Wertschöpfung, welche für sich genommen nicht ursprungsbegründend ist, mittels einer Lieferantener-
klärung nach. Neu werden solche Lieferantenerklärungen auch grenzüberschreitend ausgestellt, aller-
dings nur, wenn die Bedingungen zur Ausstellung eines klassischen Ursprungsnachweises (Warenver-
kehrsbescheinigung oder Ursprungserklärung) nicht erfüllt sind. Ihnen kommt der Status eines präferen-
ziellen Ursprungsnachweises gleich. Es kann auch eine sog. "Langzeit-Lieferantenerklärung" ausgestellt 
werden, welche eine Gültigkeit bis zu zwei Jahren haben kann. 

Lieferantenerklärung (Anhang VI revidiertes PEM-Übereinkommen/Protokoll Nr. 3 CH-
UK) 

 
LIEFERANTENERKLÄRUNG 

 
Die Lieferantenerklärung mit nachstehendem Wortlaut ist gemäß den Fußnoten auszufertigen. Die 
Fußnoten brauchen jedoch nicht wiedergegeben zu werden. 
 
LIEFERANTENERKLÄRUNG 
für Waren, die in den anwendenden Vertragsparteien be- oder verarbeitet worden sind, ohne die 
Präferenzursprungseigenschaft erlangt zu haben.  
 
Der Unterzeichnete, Lieferant der in dem beigefügten Papier aufgeführten Waren, erklärt: 

1. Folgende Vormaterialien ohne Ursprung in [Namen der betreffenden anwendenden 
Vertragspartei(en) angeben] wurden in [Namen der betreffenden anwendenden Vertragspartei(en) 
angeben] bei der Herstellung dieser Waren verwendet: 

 

Bezeichnung der 
gelieferten 
Waren(1) 

Bezeichnung der 
verwendeten 
Vormaterialien ohne 
Ursprungseigenschaft 

HS-Position der 
verwendeten 
Vormaterialien ohne 
Ursprungseigenschaft(2) 

Wert der verwendeten 
Vormaterialien ohne 
Ursprungseigenschaft(2)

(3) 
    

    

    

Gesamtwert  

 
2. Alle anderen in [Namen der betreffenden anwendenden Vertragspartei(en) angeben] bei der 

Herstellung dieser Waren verwendeten Vormaterialien besitzen die Ursprungseigenschaft in 
[Namen der betreffenden anwendenden Vertragspartei(en) angeben]. 

  

http://backend-r30.bazg.admin.ch/redirect/674706d6455cf/DE
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3. Folgende Waren wurden außerhalb von [Namen der betreffenden anwendenden 
Vertragspartei(en) angeben] gemäß Artikel 13 dieser Anlage be- oder verarbeitet und haben dort 
insgesamt folgenden Wertzuwachs erzielt: 

 

Bezeichnung der gelieferten Waren 
Außerhalb von  

[Namen der betreffenden anwendenden Vertragspartei(en) 
angeben] insgesamt erzielter Wertzuwachs(4) 

  

  

  

(Ort und Datum) 

 

 

 

(Anschrift und Unterschrift des Lieferanten sowie Name des 
Unterzeichners der Erklärung in Druckschrift) 

________________ 
 

(1) Betreffen die Rechnungen, Lieferscheine oder sonstigen Handelspapiere, denen die Erklärung 
beigefügt ist, verschiedene Waren oder Waren, die nicht in gleichem Umfang Vormaterialien ohne 
Ursprungseigenschaft enthalten, so hat sie der Lieferant eindeutig voneinander zu unterscheiden. 

 Beispiel: 
Das Papier betrifft verschiedene Modelle von Elektromotoren der Position 8501 zur Verwendung bei 
der Herstellung von Waschmaschinen der Position 8450. Art und Wert der bei der Herstellung dieser 
Motoren verwendeten Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft unterscheiden sich von einem 
Modell zum anderen. In Spalte 1 ist daher zwischen den Modellen zu unterscheiden, und die in den 
übrigen Spalten verlangten Angaben sind für jedes Modell getrennt aufzuführen, damit der Hersteller 
der Waschmaschinen die Ursprungseigenschaft seiner Erzeugnisse je nach dem verwendeten 
Elektromotor richtig beurteilen kann. 

(2) Die Angaben in diesen Spalten sind nur zu machen, soweit sie erforderlich sind. 

 Beispiele: 

 Die Regel für Bekleidung des ex-Kapitels 62 sieht vor, dass Weben mit Konfektionieren 
(einschließlich Zuschneiden) zulässig ist. Verwendet ein Hersteller solcher Bekleidung in einer 
anwendenden Vertragspartei aus der Europäischen Union eingeführtes Gewebe, das dort durch 
Weben von Garn ohne Ursprungseigenschaft hergestellt worden ist, so reicht es aus, wenn der 
Lieferant der Europäischen Union in seiner Erklärung das verwendete Garn ohne 
Ursprungseigenschaft beschreibt; es ist nicht erforderlich, die HS-Position und den Wert dieses 
Garns anzugeben. 

 Ein Hersteller von Draht aus Eisen der HS-Position 7217, der zur Herstellung Eisenstäbe ohne 
Ursprungseigenschaft verwendet hat, sollte in der zweiten Spalte „Stäbe aus Eisen“ angeben. Wird 
dieser Draht zur Herstellung einer Maschine verwendet, bei der die Ursprungsregel die Verwendung 
von Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft auf einen bestimmten Prozentsatz begrenzt, so 
muss in der dritten Spalte der Wert der Stäbe ohne Ursprungseigenschaft angegeben werden. 

 (3) „Wert der Vormaterialien” ist der Zollwert der verwendeten Vormaterialien ohne 
Ursprungseigenschaft zum Zeitpunkt der Einfuhr oder, wenn der Zollwert nicht bekannt ist oder nicht 
festgestellt werden kann, der erste feststellbare Preis, der in [den Namen der betreffenden 
Vertragspartei(en) angeben] für die Vormaterialien gezahlt wird. 

Der genaue Wert jedes Vormaterials ohne Ursprungseigenschaft ist je Einheit der in der ersten 
Spalte aufgeführten Ware anzugeben. 

(4) „Insgesamt erzielter Wertzuwachs” bezeichnet alle außerhalb von [Namen der betreffenden 
anwendenden Vertragspartei(en) angeben] entstandenen Kosten einschließlich des Wertes aller 
dort hinzugefügten Vormaterialien. Der genaue insgesamt erzielte Wertzuwachs außerhalb von 
[Namen der betreffenden anwendenden Vertragspartei(en) angeben] ist je Einheit der in der ersten 
Spalte aufgeführten Ware anzugeben. 
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1. Langzeit-Lieferantenerklärung (Anhang VII revidiertes PEM-Übereinkommen /Proto-
koll Nr. 3 CH-UK) 

 

LANGZEIT-LIEFERANTENERKLÄRUNG 

Die Langzeit-Lieferantenerklärung mit nachstehendem Wortlaut ist gemäß den Fußnoten auszu-
fertigen. Die Fußnoten brauchen jedoch nicht wiedergegeben zu werden. 

LANGZEIT-LIEFERANTENERKLÄRUNG 
für Waren, die in der anwendenden Vertragspartei be- oder verarbeitet worden sind, ohne die 
Präferenzursprungseigenschaft erlangt zu haben 

Der Unterzeichnete, Lieferant der in dem beigefügten Papier bezeichneten Waren, die regelmäßig 
an(1) ............................. geliefert werden, erklärt Folgendes: 

1. Folgende Vormaterialien ohne Ursprung in [Namen der betreffenden anwendenden 
Vertragspartei(en) angeben] wurden in [Namen der betreffenden anwendenden Vertragspartei(en) 
angeben] bei der Herstellung dieser Waren verwendet: 

 

Bezeichnung 
der gelieferten 
Waren(2) 

Bezeichnung der 
verwendeten 
Vormaterialien ohne 
Ursprungseigenschaft 

HS-Position der 
verwendeten 
Vormaterialien ohne 
Ursprungseigenschaf
t(3) 

Wert der 
verwendeten 
Vormaterialien ohne 
Ursprungseigenscha
ft(3)(4) 

    

    

    

Gesamtwert  

 

2. Alle anderen in [Namen der betreffenden anwendenden Vertragspartei(en) angeben] bei 
der Herstellung dieser Waren verwendeten Vormaterialien besitzen die Ursprungseigenschaft in 
[Namen der betreffenden anwendenden Vertragspartei(en) angeben]. 

3. Folgende Waren wurden außerhalb von [Namen der betreffenden anwendenden 
Vertragspartei(en) angeben] gemäß Artikel 13 dieser Anlage be- oder verarbeitet und haben dort 
insgesamt folgenden Wertzuwachs erzielt: 
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Bezeichnung der gelieferten 
Waren 

Außerhalb von [Namen der betreffenden anwendenden 
Vertragspartei(en) angeben] insgesamt erzielter 
Wertzuwachs(5) 

  

  

  

 

Diese Erklärung gilt für alle weiteren Sendungen dieser Waren 
vom...................................................................... 

bis………………………………………………(6) 

Ich verpflichte mich, ..................................................(1) unverzüglich zu unterrichten, wenn diese 
Erklärung nicht mehr gültig ist. 

 

(Ort und Datum) 

 

 

 

(Anschrift und Unterschrift des 
Lieferanten sowie Name des 
Unterzeichners der Erklärung in 
Druckschrift) 

________________ 

(1) Name und Anschrift des Empfängers der Waren. 

(2) Betreffen die Rechnungen, Lieferscheine oder sonstigen Handelspapiere, denen die 
Erklärung beigefügt ist, verschiedene Waren oder Waren, die nicht in gleichem Umfang 
Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft enthalten, so hat sie der Lieferant eindeutig 
voneinander zu unterscheiden. 

 Beispiel: 

Das Papier betrifft verschiedene Modelle von Elektromotoren der Position 8501 zur 
Verwendung bei der Herstellung von Waschmaschinen der Position 8450. Art und Wert 
der bei der Herstellung dieser Motoren verwendeten Vormaterialien ohne 
Ursprungseigenschaft unterscheiden sich von einem Modell zum anderen. In Spalte 1 ist 
daher zwischen den Modellen zu unterscheiden, und die in den übrigen Spalten verlangten 
Angaben sind für jedes Modell getrennt aufzuführen, damit der Hersteller der 
Waschmaschinen die Ursprungseigenschaft seiner Erzeugnisse je nach dem 
verwendeten Elektromotor richtig beurteilen kann. 

(3) Die Angaben in diesen Spalten sind nur zu machen, soweit sie erforderlich sind. 

 Beispiele: 

 Die Regel für Bekleidung des ex-Kapitels 62 sieht vor, dass Weben mit Konfektionieren 
(einschließlich Zuschneiden) zulässig ist. Verwendet ein Hersteller solcher Bekleidung in 
einer anwendenden Vertragspartei aus der Europäischen Union eingeführtes Gewebe, 
das dort durch Weben von Garn ohne Ursprungseigenschaft hergestellt worden ist, so 
reicht es aus, wenn der Lieferant der Europäischen Union in seiner Erklärung das 
verwendete Garn ohne Ursprungseigenschaft beschreibt; es ist nicht erforderlich, die HS-
Position und den Wert dieses Garns anzugeben. 

 Ein Hersteller von Draht aus Eisen der HS-Position 7217, der zur Herstellung Eisenstäbe 
ohne Ursprungseigenschaft verwendet hat, sollte in der zweiten Spalte „Stäbe aus Eisen“ 
angeben. Wird dieser Draht zur Herstellung einer Maschine verwendet, bei der die 
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Ursprungsregel die Verwendung von Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft auf einen 
bestimmten Prozentsatz begrenzt, so muss in der dritten Spalte der Wert der Stäbe ohne 
Ursprungseigenschaft angegeben werden. 

 (4) „Wert der Vormaterialien” ist der Zollwert der verwendeten Vormaterialien ohne 
Ursprungseigenschaft zum Zeitpunkt der Einfuhr oder, wenn der Zollwert nicht bekannt ist 
oder nicht festgestellt werden kann, der erste feststellbare Preis, der in [den Namen der 
betreffenden Vertragspartei(en) angeben] für die Vormaterialien gezahlt wird. 

 Der genaue Wert jedes Vormaterials ohne Ursprungseigenschaft ist je Einheit der in der 
ersten Spalte aufgeführten Ware anzugeben. 

(5) „Insgesamt erzielter Wertzuwachs” bezeichnet alle außerhalb von [Namen der 
betreffenden anwendenden Vertragspartei(en) angeben] entstandenen Kosten 
einschließlich des Wertes aller dort hinzugefügten Vormaterialien. Der genaue insgesamt 
erzielte Wertzuwachs außerhalb von [Namen der betreffenden anwendenden 
Vertragspartei(en) angeben] ist je Einheit der in der ersten Spalte aufgeführten Ware 
anzugeben. 

(6) Daten einsetzen. Die Geltungsdauer der Langzeit-Lieferantenerklärung sollte 
vorbehaltlich der Voraussetzungen, die von den Zollbehörden der anwendenden 
Vertragspartei festgelegt werden, in der die Erklärung ausgefertigt wird, normalerweise 
24 Monate nicht überschreiten." 

 


